
 § RECHTSANWALTSKANZLEI GÖCMEN § 

                 BÜROZEITEN: MO BIS FR 9:00 – 13:00 UHR – MO BIS FR 14:00 – 18:00    

   KSK SYKE- IBAN: DE33 2915 1700 1011 5033 96 - BIC: BRLADE21SYE  

    Umsatzsteuernummer: DE312268946 

Vollmacht 
 

 

Dem Rechtsanwalt Tahir Göcmen 

 

wird in Sachen:  

 

 

wegen:  

 

Vollmacht zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung erteilt. 

 
Die Vollmacht umfasst die Vertretung in allen rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der oben 

genannten Kurzbezeichnung sowie das Recht, Untervollmacht zu erteilen. 

 

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf den Empfang und die Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und 

Sicherheiten jedweder Art, des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen, Zahlungen der Gerichtskasse 

oder anderen Stellen sowie von Kosten oder Auslagen, die Entgegennahme von Zustellungen oder Mitteilungen 

jedweder Art, Einlegung und Rücknahme einschließlich Verzicht von Rechtsmitteln, Erhebung von Klagen oder 

Widerklagen sowie die Erledigung gerichtlicher oder außergerichtlicher Angelegenheiten durch Vergleich, Verzicht 

oder Anerkenntnis, die Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen (soweit gesetzlich zulässig, auch 

einseitige Rechtsgeschäfte und Erklärungen), Begründung und Aufhebung sonstiger Rechtsgeschäfte sowie 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen sonstiger Art. 

 

Die Vollmacht bezieht sich auf (Zutreffendes ist anzukreuzen): 

• die Vertretung in zivilrechtlichen Verfahren gerichtlicher Art einschließlich deren  

• Nebenverfahren wie Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung,  

• Zwangsvollstreckung, Zwangs- oder Teilungsversteigerungsverfahren,  

• Zwangsverwaltung und Hinterlegung die Vertretung vor Familiengerichten nach § 114  

• FamFG, den Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen, über  

• Vereinbarungen während der Dauer des Getrenntlebens von Ehegatten sowie für die  

• Stellung sonstiger Anträge in Renten- oder Versorgungsangelegenheiten die Vertretung  

• vor Arbeitsgerichten oder Schlichtungsausschüssen die Vertretung vor  

• Verwaltungsgerichten, Finanzgerichten und Sozialgerichten sowie deren Vorverfahren die  

• Vertretung in Insolvenz- oder Vergleichsverfahren 

 

 

Hinweis gem. § 49b BRAO:     Die Abrechnung der Anwaltsgebühren erfolgt – außer in Straf- und 

Bußgeldsachen sowie sozialrechtlichen Angelegenheiten – nach dem 

Gegenstandswert. 

 

Hinweis gem. Art. 13 DSGVO:  Personen- und mandatsbezogene Daten werden elektronisch gespeichert. Bitte          

beachten Sie hierzu unsere Hinweise zur Datenverarbeitung auf der Rückseite. 

 

 

 

Syke,                       

___________________________      ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


